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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

Vom 19. bis 23. Februar 1990 fand unter grosser Anteilnahme der Medien vor dem
Bundesstrafgericht in Lausanne die strafrechtliche Beurteilung des Verhaltens von alt
Bundesrätin Elisabeth Kopp statt. Mitangeklagt waren ihre persönliche Mitarbeiterin
Katharina Schoop und die ehemalige Mitarbeiterin im Bundesamt für Justiz, Renate
Schwob. Die Richter hatten abzuklären, ob es sich bei den unbestrittenermassen an
den Gatten von Elisabeth Kopp weitergegebenen Informationen um Amtsgeheimnisse
gehandelt hatte, und, wenn ja, ob den Angeklagten eine vorsätzliche oder zumindest
eventualvorsätzliche Verletzung des Amtsgeheimnisses – nur diese ist strafbar –
nachgewiesen werden kann.

Das Gericht kam zum Schluss, dass es sich bei den Informationen um Amtsgeheimnisse
gehandelt habe, da der zugrundeliegende Bericht für die Bundesanwaltschaft bestimmt
gewesen sei. Da jedoch nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden konnte, dass Elisabeth
Kopp um die amtliche Herkunft dieser Informationen wusste, wurde sie vom Vorwurf
der vorsätzlichen Amtsgeheimnisverletzung freigesprochen. Nach Ansicht des
Gerichts hatte sie es freilich zumindest an der erforderlichen Sorgfalt fehlen lassen,
weshalb ihr vier Zehntel der Gerichtskosten auferlegt wurden. Das Verhalten der
persönlichen Mitarbeiterin der alt Bundesrätin wurde ebenfalls als nicht strafbar
taxiert. Zwar sei bei ihr der Tatbestand der vorsätzlichen Amtsgeheimnisverletzung
gegeben, da sie um die Herkunft der Informationen gewusst habe. Ihr wurde aber ein
Rechtsirrtum zugestanden, da sie geglaubt habe, zur Weitergabe an ihre Vorgesetzte
und deren Mann berechtigt zu sein. Die dritte Angeklagte schliesslich wurde
vollumfänglich freigesprochen, da sie nicht habe damit rechnen können, dass die
Departementsvorsteherin und ihre persönliche Mitarbeiterin die weitergegebenen
Informationen nach aussen tragen würden. 1

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 23.02.1990
HANS HIRTER

1) Presse vom 19.-24.2. und 4.4.90 (schriftliche Urteilsbegründung).
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